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Bericht 

des Bautenausschusses 

über die Regierungsvorlage! 1 {585 der Beila­
gen}:, Bundesges'etz;; mi,t ,'dem" Bestimmungen 
übet ; den~;Blindes:lWtihn;';und' 'Siedlungsfonds 
und'.den Wbhilhaus:':Wl'ederaüfbau"- und Stadt~ 
emeuerungsfonds getroffen "werden und das 
Wohnbauförderungsgesetz 1984 geändert wird 

Der vorliegende Gesetzentwurf hat die Verwer­
tung der aus haftenden Forderungen des Bundes­
Wohn- und Siedlungsfonds und des Wohnhaus­
Wiederaufbau- und Stadterneuerungsfonds zum 
Ziel. 

Diese beiden Bundesfonds verfügen auf Grund 
gewährter Förderungsdarlehen über Forderungen 
in Milliardenhöhe, die allerdings erst im Laufe von 
Jahren und Jahrzehnten Zur Zahlung fällig werden. 
Das in den Forderungen verkörperte Kapital wird 
aber schon jetzt benötigt: für wichtige öffentliche 
Ausgaben, wie die Wohnbauförderung, sowie auch 
als Beitrag zur Konsolidierung des Bundesbudgets. 

Es sollen daher der Bundes-Wohn- und Sied­
lungsfonds und der Wohnhaus-Wiederaufbau- und 
Stadterneuerungsfonds ermächtigt werden, ihre 
Forderungen entweder an Banken, Versicherungs­
unternehmen oder Länder zu verkaufen oder sie 
zur Bedeckung der Verpflichtungen aus zu bege­
benden Anleihen oder aufzunehmenden Krediten 

Hofer 

Berichterstatter 

zu, verwenden. Dererzielie Eriiagsollz\{' zwel 
Dritteln den Länderii} zU einem Dritlel'den1' Burtd 
zufließen. : ," ,: ',:, :, ,:, "'" ,L::" 

Der Bautenausschd~·d~~t:. di~ ,~rw~h.nY;" '~~gie­
rungsvorlage in seiner, ;Sit,zung ap:12~, Juni) Cj)8 & in 
Verhandlung genommen. In der Debatte ergriffen 
außer dem Berichterstatter die Abgeordneten 
S c h e m e r, Ei g r u b e r, W abi und He sou n 
sowie der Ausschußobmann Dipl.-Kfm. Dr. K ei­
m e I und der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten G r a f das Wort. 

Bei der Abstimmung wurde der in der Regie­
rungsvorlage enthaltene Gesetzentwurf mit Stim­
menmehrheit zum Beschluß erhoben. 

Ein vom Abgeordneten S c h e m e r eingebrach­
ter Entschließungsantrag wurde ebenfalls mit Stim­
menmehrheit angenommen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Bauten­
ausschuß somit den An t rag, der Nationalrat 
wolle 

1. dem von der Bundesregierung vorgelegten 
Gesetzentwurf (585 der Beilagen) die verfas­
sungsmäßige Zustimmung erteilen, 

ß h ·1. 2. die beigedruckte Entschlie ung anne men. I. 

Wien, 1988 0621 

Dipl.-Kfm. Dr. Keimel 

. Obmann 
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Entschließung 

Bei einem Verkauf aushaftender Forderungen 
pe~ Bund(:s-Woh~l~ und~Siedlungsfonds und des 
~ ?hnh;\;~s: ~leder~~fbäu- ~nd Stadterneuerungs­
fonds an Banken und VerSIcherungsunternehmen 
gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 des Bundesgesetzes, mit dem 
Bestimmungen;über,den'Buhdes-Wohn- und Sied­
lungsfon:ds~und den Wohrthaus-Wiederaufbau- und 

'::.- , ~ ~. , , . 
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Stadterneuerungsfonds getroffen werden und das 
Wohnbauförde.f\lngsgt;s,~t?, ~ ?J4,geä,n(leo:,wird, ;ist 
seitens der ziisPlqtfig~'n" B~.ge~,hiip,i~~~t;' ~~ra,~f 
Bedacht zu neh~p;,da4iq~e,:pa:~~~,~nskHQ,dittq~~p. 
nicht zum. N ac!:tl~iJ ,d~, R?r1~4~~,wj1wer. al:>g~~p-
den werden dÜii~n~~,~--' :,', '-,'(-','j~~i-~:,;' -' -,y,~, 

.;' ; J . ~ ".1' 

.n ~;\.i; ::.:i 
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